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Renningen: Geparkter BMW beschädigt
Zeugen gesucht:

Mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigte ein 
bislang unbekannter Täter zwischen Dienstag, 06.12.2022, 
19:00 Uhr und Mittwoch, 07.12.2022, 12:00 Uhr einen in 
der Rosine-Starz-Straße in Renningen geparkten BMW. Über 
die gesamte Beifahrerseite entstanden durch die Kratzer ein 
Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Polizeiposten Rennin-
gen nimmt Hinweise unter der Tel. 07159 8045-0 entgegen.

Malmsheim: Zeugen für Unfallflucht
Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 18:30 
Uhr auf der Kreisstraße 1013 bei Malmsheim ereignete, sucht 
die Polizei noch Zeugen. Ein 55-jähriger Mercedes-Lenker 
befuhr die K 1013 (Perouser Straße) von Perouse kom-
mend in Richtung Malmsheim. Kurz vor dem Kreisverkehr 
am Ortseingang Malmsheim kam ihm ein bislang unbekann-
ter Fahrzeuglenker im dortigen Kurvenbereich der Perouser 
Straße entgegen. Dieser soll in diesem Bereich auf die Ge-
genfahrbahn gekommen sein. Um einen Zusammenstoß mit 
dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, wich der 
55-Jährige nach rechts aus. Hierbei kam er von der Fahr-
bahn ab und sein Fahrzeug kollidierte mit der Leitplanke. 
Durch die Kollision entstand an dem Mercedes ein Sach-
schaden von rund 15.000 Euro, an der Leitplanke von rund 
300 Euro. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker fuhr ohne 
anzuhalten in Richtung Perouse davon. Zeugen, die sach-
dienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 
07152 605-0 an das Polizeirevier Leonberg.

Wertstoffhöfe an Heiligabend und  
Silvester geschlossen
Der Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen (AWB) teilt mit, dass 
alle Wertstoffhöfe im Landkreis Böblingen an den beiden 
Samstagen Heiligabend und Silvester (24. und 31. Dezember) 
geschlossen bleiben. Vom 27. bis 30. Dezember und vom 2. 
bis 7. Januar 2023 sind alle Wertstoffhöfe – außer an Heilige 
Drei Könige (6. Januar) – wie gewohnt geöffnet.

Führerscheinpflichtumtausch
Pressestelle Landratsamt Böblingen informiert:

Wer einen Führerschein besitzt, muss diesen früher oder 
später umtauschen. Der Zeitpunkt ist im Wesentlichen ab-
hängig vom Jahrgang des Inhabers. Die Frist für den Füh-
rerscheinpflichtumtausch der Jahrgänge 1959 bis 1964 läuft 
am 19. Januar 2023 ab. Wer in diesen Jahrgängen geboren 
wurde, sollte sich zeitnah um den Umtausch kümmern, denn 
die Bearbeitungszeit beträgt bis zu zehn Wochen. Am besten 
spart man sich den Behördengang aufs Landratsamt und 
stellt den Antrag schriftlich.
Es sind alle Bürgerinnen und Bürger betroffen, die ihren 
Führerschein vor dem 19. Januar 2013 erhalten haben, 43 
Millionen Führerscheinbesitzer in Deutschland insgesamt. Die 
Umsetzung erfolgt jedoch nicht in kürzester Zeit, sondern 
gestaffelt nach Geburtsjahrgängen und nach Ausstellungsjahr 
des Führerscheins.
Das Dokument Führerschein wird nach der jeweiligen Frist 
ungültig. Nicht jedoch die Fahrerlaubnis zum Lenken eines 
Fahrzeugs, man darf also weiterhin Auto fahren. Wer jedoch 
die Frist verpasst und in eine Polizeikontrolle gerät, muss mit 
einem Bußgeld in Höhe von 10 Euro wegen des Versäumnis-
ses zum Umtausch rechnen.
Die Führerscheinstelle im Landratsamt Böblingen ist zu-
ständig für den Umtausch. Alle erforderlichen Unterlagen 
können per Post an das Landratsamt gesendet werden. 
Das Formular als Vordruck und weitere Informationen fin-
den Sie auf der Homepage www.lrabb.de/Fuehrerscheine. 
Ein persönliches Erscheinen auf dem Amt ist derzeit nur 
nach Terminvereinbarung möglich. Auf derselben Internetseite 
können Termine online gebucht werden. Telefonisch ist die 
Führerscheinstelle erreichbar unter 07031 / 663-1815 oder 
per E-Mail fuehrerschein@lrabb.de.

Bekanntmachung  
der Tierseuchenkasse (TSK)  
Baden-Württemberg

- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart

Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbei-
trag 2023 ist der 01.01.2023.
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2022 versandt.

Sollten Sie bis zum 01.01.2023 keinen Meldebogen erhalten 
haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung be-
gründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tier-
gesundheitsgesetzes in Verbindung mit der Beitragssatzung.

Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossen-
schaften) sind zum 1. Februar 2023 meldepflichtig.

Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehver-
wertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2023 einen 
Meldebogen.

Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:
Pferde
Schweine
Schafe
Hühner
Truthühner/Puten

Meldepflichtige Tiere sind: Bienenvölker (sofern nicht über 
einen Landesverband gemeldet)

Nicht zu melden sind: Rinder einschließlich Bisons, Wisente 
und Wasserbüffel. Die Daten werden aus der HIT-Datenbank 
(Herkunfts- und Informationssystem für Tiere) herangezogen.

Nicht meldepflichtig sind u. a.: Gefangengehaltene Wildtie-
re (z. B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, Gänse und 
Enten

Werden bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner und keine 
anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) gehalten, entfällt der-
zeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner und/oder 
Truthühner.

Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb stehen oder in einer Hobbyhal-
tung. Zu melden ist immer der gemeinsam gehaltene Ge-
samttierbestand je Standort.

Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse 
muss die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Veteri-
näramt gemeldet werden.

Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von 
der Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 
15.01.2023 an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW 
bietet an, die Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. Die 
Voraussetzungen und nähere Informationen erhalten Sie 
über das Informationsblatt, welches mit dem Meldebogen 
verschickt wird. Das Informationsblatt finden Sie auch auf 
unserer Homepage unter www.tsk-bw.de.

Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hinge-
wiesen. Die Völkermeldungen der Imker an ihren örtlichen 
Imkerverein werden von diesem an einen der beiden Landes-
verbände weiter gemeldet. Ist ein Imker nicht organisiert oder 
in einem Verein, der keinem der beiden Landesverbände an-
geschlossen ist, müssen die Völker bei der Tierseuchenkasse 
gemeldet werden.

Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen 
zur Melde- und Beitragspflicht, Leistungen der Tierseuchen-
kasse sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zu-
dem können Sie, als gemeldeter Tierhalter, Ihr Beitragskonto 
(gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre, etc.) einsehen.

Telefon: 0711 / 9673-666; 
E-Mail:beitrag@tsk-bw.de; Internet: www.tsk-bw.de








